
Haus- und Badeordnung für das Badeparadies Eiswiese
Liebe Besucherinnen und Besucher,
damit es allenGästenunseremBadgut gefällt, gebenwir Ihneneinige für denBetriebnotwendigenHinweise, die Sie si-
cherlichgernbeachtenwerden:
DieHaus-undBadeordnungistfüralleGästeverbindlich.FolgenSiebittedenRatschlägenundauchdenWeisungenunse-
rersPersonals.SiedieneninjedemFall IhrerSicherheit.
SolltenSieFragen,AnregungenoderWünschehaben,wendenSiesichbitteanunsereMitarbeiterinnenundMitarbeiter.

MitdemBetretendesBadeserkennenSiedieseHaus-undBadeordnungsowiealle sonstigenzurAufrechterhaltungder
SicherheiterforderlichenMaßnahmenverbindlichan.

Allgemeine Bestimmungen

DieÖffnungszeitenunddiegültigePreislistewerdendurchAushangbekanntgegebenodersindanderKasseeinsehbar.
DieWasser- bzw. Saunawelt ist 15Minutenvor demEndederÖffnungszeiten zu verlassen.Bitte beachtenSie dazudie
AnsagenunsererMitarbeiterzumEndedesBadebetriebes.

Das Personal oderweitere Beauftragte des Bades üben das Hausrecht aus. Anweisungen des Personals oderweiterer
Beauftragter istFolgezuleisten.Nutzer,diegegendieHaus-undBadeordnungverstoßen,könnendesHausesverwiesen
werden. Im Falle der Verweisung aus demBadwird das Eintrittsgeld nicht erstattet. DemNutzer des Bades bleibt aus-
drücklichderNachweisvorbehalten,dassderGoeSFindiesemFallkeineodereinewesentlichniedrigereVergütungzusteht
alsdasvollständigeEintrittsgeld.DarüberhinauskanneinHausverbotdurchdieGeschäftsführungoderBadbetriebsleitung
oderderenBeauftragteausgesprochenwerden.

Die gekennzeichnetenund ausgewiesenenBereiche des Betriebeswerden aus Gründen der Sicherheit videoüberwacht.
DieVorgabendesBundesdatenschutzgesetzes,insbesondereder§4werdeneingehalten.GespeicherteDatenwerdenun-
verzüglichgelöscht,wennsie nichtmehr erforderlich sindoder schutzwürdige InteressenderBetroffeneneinerweiteren
Speicherungentgegenstehen.

ImInteresseallerNutzerwerdenwiru.a.PersonendenZutrittnichtgestatten,
dieunterEinflussberauschenderMittelstehen,
Tieremitsichführen,
dieaneinermeldepflichtigenübertragbarenKrankheit (imZweifelsfallkann dieVorlageeinerärztlichenBescheinigungge-
fordertenwerden)oderoffenenWundenleiden,
diedasBadzugewerblichenodersonstigennichtbadüblichenZweckennutzenwollen.

Öffnungszeiten/Preise

Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebtrieb. Bei Sonderveranstaltungen oder Nutzung durch be-
stimmte Personengruppen (z.B. Schul- und Vereinsschwimmen) könnenAusnahmen zugelassenwerden, ohne dass es
einerAufhebungderHaus-undBadeordnungbedarf.

PolitischeHandlungen,Veranstaltungen,Demonstrationen,dieVerbreitungvonDruckschriften,dasAnbringenvonPlaka-
tenoderAushängen,SammlungenvonUnterschriftensowiedieNutzungdesBadeszugewerblichenodersonstigennicht
bad-blichenZweckenistnurnachGenehmigungdurchdieBetreiberinerlaubt.

Jeder Nutzer muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung für den jeweiligen Nutzungsbereich
sein.MitBetretendesNutzungsbereichesisteineWeitergabederEintrittskarteoderZutrittsberechtigungnichtzulässig.
DerBadegastmussEintrittskartenoderZutrittsberechtigungenoder vomBadbetreiberüberlasseneGegenstände/Leih-
artikelsoverwahren,dasseinVerlustvermiedenwird.DiesesindamKörper,z.B.Armband,zutragen,beiWegenimBadbei
sichzuhabenundnichtunbeaufsichtigtzulassen.
Anmerkung:VonderBadbetreiberinüberlasseneGegenständekönnenz.B:Gardenrobenschrank-oderWertfachschlüssel,
DatenträgerdesZahlungssystems(Chipcoin)oderLeihsachensein.

Bei EinschränkungenderNutzungeinzelnerAngeboteodereinzelnerBetriebsteileoderbei SchließungdesBades im lau-
fendenBetriebbestehtkeinAnspruchaufMinderungoderErstattung.ErworbeneEintrittskartenoderandereZutrittsbe-
rechtigungenwerdennichterstattet.

DieanderKasseerhalteneEintrittskarteoderZutrittsberechtigungbzw.derbeimErwerbderZugangsberechtigungerhal-
teneKassenbonistbiszumVerlassendesBadesaufzubewahren.

Zutritt

Kinderabdem8.LebensjahrmitdemSchwimmabzeichenBronzedürfeneigenständigdasBadbesuchen.

Personen,diesichohnefremdeHilfenichtsicherfortbewegenkönnen, istdieNutzungderBädernurzusammenmiteiner
geeignetenBegleitpersongestattet.

Das BaddientderEntspannungundErholung.FüreinenangenehmenAufenthaltsindgegenseitigesVerständnisundRück-
sichtnahmegegenüberanderenBesuchernerforderlich.
DieNutzer habenalles zuunterlassen,wasdengutenSitten sowiedemAufrechterhaltender Sicherheit, RuheundOrd-
nungzuwiderläuft.WirbittenSiedeshalbzubeachten,dassimgesamtenBadFolgendesnichtgestattet ist:
-DasBadenohneBadebekleidungaußerhalbderSaunalandschaft.

EinBadegast istzurZahlungeineserhöhtenNutzungsentgelts inHöhevon25,-€verpflichtet,wenner
sich Zutritt zumBad, zur Solehalle oder zur Saunalandschaft ohne eine für die jeweilige Einrichtung gültige Eintrittskarte
verschaffthatoder
unberechtigtdenErmäßigten-Tarif inAnspruchnimmtoder
Gruppen,Vereins-oderSchulkartenzueinernichtzugewiesenenZeitnutztoder
dieEintrittskarteaufVerlangennichtzurPrüfungvorzeigtoderaushändigt.
Allgemeine Verhaltensregeln

Allgemeine Verhaltensregeln -Schwimmbad
DerNutzer istfürdasVerschließendesGarderobenschrankes/WertfachesunddieAufbewahrungdesSchlüssels/Daten-
trägersselbstverantwortlich.
DerAufenthalt imNassbereichderBäder istnur inüblicherBadekleidungohneTaschenerlaubt.
SeitlichesEinspringen,dasHineinstoßenoderWerfenandererPersonenindieBeckenistuntersagt.
DieangebotenenWasserattraktionenverlangenUmsichtundRücksichtnahmeaufdieanderenNutzer.
DieNutzungvonSprunganlagenundWasserrutschengehtüberdie imBadebetriebtypischenGefahrenhinaus;derNutzer
hatsichdarauf inseinemVerhalteneinzustellen.DieseAnlagendürfennurnachFreigabedurchdasPersonalgenutztwer-
BeimSpringenistdaraufzuachten,dassnureinePersondasSprungbrettbetrittundderSprungbereichfrei ist.Nachdem
SprungmussderSprungbereichsofortverlassenwerden.
DasUnterschwimmendesSprungbereichesbeiBetriebderSprunganlageistuntersagt.
Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der aushängendenBeschilderung genutzt, der Sicherheitsabstand beimRut-
schenmusseingehaltenundderLandebereichsofortverlassenwerden.
DieNutzungvonSport-undSpielgeräten (Schwimmflossen,Tauchautomaten,Schnorchelgeräten)sowie Schwimmhilfen
istnurmitZustimmungdesAufsichtspersonalsgestattet.DieNutzungvonSchwimmbrillenerfolgtaufeigeneGefahr.
Allgemeine Verhaltensregeln -Saunaanlage
Die Saunaanlage dient der Gesundheitsförderung und der Erholung der Nutzer. Sexuelle Handlungen undDarstellungen
sindverboten.

Die Saunaanlage ist ein textilfreier Bereich. In bestimmten Bereichen (Ruheräume, Gastronomie) gelten besondere Be-
stimmungen.
DieBenutzungderSchwitzräumeistnurunbekleidetgestattet.AusnahmedieTextilsaunaaufderEmporeimBadbereich.
DieRuheliegen,Betten,Liegen,Sitzmöglichkeitenetc.dürfennurmiteinemBademantelodermiteinemtrockenen,körper-
großenHandtuchgenutztwerden.
DieGastronomiedarfnurmiteinemBademantelodereinemtrockenen,denKörperumhüllendenBadetuchbesuchtwer-
Sauna-undWarmlufträumemitHolzbänkensindnurmiteinemausreichendgroßenLiegetuchzunutzen,dasderKörper-
größeentspricht.DieHolzteiledürfennichtvomSchweißverunreinigtwerden.
InDampf-undWarmlufträumenausKeramikoderKunststoffsolltenaushygienischenGründenSitzunterlagen/Sitztücher
benutztwerden.DieSitzflächensolltenvorabmitvorhandenenWasserschläuchengereinigtwerden.
TechnischeEinbauten(Heizkörper,SaunaheizgeräteeinschließlichderenSchutzgitteretc.)dürfennichtmitHandtüchernu.ä.
belegtwerden.
BadeschuhedürfenindenSchwitz-undDampfbädernnichtgetragenwerden.

AusGründengegenseitigerRücksichtnahmesindinSchwitzräumenlauteGespräche,Schweißschaben,BürstenoderKrat-
zennichterlaubt.Hauteinreibungen/PeelingsmitmitgebrachtenMittelnwieSalz,Honigu.ä.sindnichtgestattet.
VorderBenutzungvonSchwitzräume,Tauchbecken,TeichoderandererBadebeckenmussgeduschtwerden.
IndenRuheräumenmüssensichdieNutzer rücksichtsvoll und ruhigverhalten. In stillen/absolutenRuheräumensindGe-
räuschezuvermeiden.
InderSaunaanlageist Telefonieren,FotografierenundFilmenverboten!ElektronischeMedien,mitdenenman fotografie-
renund/oder filmenkann (Smartphones,Tablet, u.ä.)dürfennur inausgewiesenenBereichenmitgenommenundgenutzt
werden.

Besondere Hinweise
PersonenmitgesundheitlichenProblemensolltenärztlichklären,obfürsiebeimSaunabadenbesondereRisikenbestehen.
TraditionellbesteheninSauna-undanderenSchwitzräumenbesondereBedingungen,wiez.B.höhereRaumtemperaturen,
gedämpfte Beleuchtung, Stufenbänke und unterschiedlicheWärmequellen. Diese erfordern vomNutzer besondere Vor-
sicht.
SaunaaufgüssedürfenausschließlichvomPersonaldurchgeführtwerden.
Haftung
DieBetreiberinhaftetgrundsätzlichnichtfürSchädenderNutzer.DiesgiltnichtfüreineHaftungwegenVerstoßesgegeneine
wesentlicheVertragspflichtundfüreineHaftungwegenSchädendesNutzersauseinerVerletzungvonLeben,Körperoder
GesundheitsowieebenfallsnichtfürSchäden,diederNutzeraufgrundeinervorsätzlichenodergrobfahrlässigenPflichtver-
letzungderBetreiberin,dessenVertreternoderErfüllungsgehilfenerleidet.WesentlicheVertragspflichtensindsolche,deren
ErfüllungdieordnungsgemäßeDurchführungdesVertragesüberhaupterstermöglichenundaufderenEinhaltungderNut-
zerregelmäßigvertrauendarf.
Als wesentliche Vertragspflicht der Betreiberin zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Badeein-
richtung,soweitdiesenichtauszwingendenbetrieblichenGründenteilweisegesperrtist,sowiedieTeilnahmeandenange-
botenen, imEintrittspreisbeinhaltetenVeranstaltungen.DieHaftungsbeschränkunggiltauchfürdieaufdenEinstellplätzen
desBadesabgestelltenFahrzeuge.
DemNutzerwirdausdrücklichgeraten,keineWertgegenständemit indasBadzunehmen.VonSeitenderBetreiberinwer-
den keinerlei Bewachungen oder Sorgfaltspflichten für dennochmitgebrachteWertgegenstände übernommen. Für den
VerlustvonWertsachen,BargeldundBekleidunghaftetdieBetreiberinnurnachdengesetzlichenRegelungen.Diesgiltauch
BeschädigungderSachendurchDritte.
DasEinbringenvonGeldoderWertgegenständenineinendurchdieBetreiberinzurVerfügunggestelltenGarderobenschrank
und/oderWertfachbegründetkeinerleiPflichtenderBetreiberininBezugaufdieeingebrachtenGegenstände.Insbesondere
werdenkeineVerwahrpflichtenbegründet. Es liegtallein inderVerantwortungdesNutzers,beiderNutzungeinesGarde-
robenschrankesund/odereinesWertfachesdieseordnungsgemäßzuverschließen,densicherenVerschlussderjeweiligen
VorrichtungzukontrollierenunddieSchlüssel/Datenträgersorgfältigzuverwahren.
BeischuldhaftemVerlusteinesvonderBadbetreiberinüberlassenenGegenstandeswerdenfolgendeBeträgeinRechnung
gestellt:

1.Chipcoinschlüssel 5,--€
2.Tageskarte 31,--€

DemNutzerwirdausdrücklichderNachweisgestattet,dasseinSchadennichtentstandenistoderdasserwesentlichnied-
riger istalsderPauschbetrag.
DieBetreiberin istnichtbereitundverpflichtet,aneinemStreitbeilegungsverfahrenvoreinerVerbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

Göttingen, im September 2021

Die Geschäftsführung

-DasTragenvonBadebekleidungmitNietenoderReißverschlüssen.
-DasMitbringenvonSpeisenundGetränkensowievonBehälternausGlasoderPorzellan

Die Einrichtung des Bades einschließlich der Leihartikel sind pfleglich zu behandeln.Bei nicht zweckentsprechender Nut-
zungoderBeschädigunghaftetderNutzerfürdenentstandenenSchaden.FürschuldhafteVerunreinigungen,dieüberdas
MaßeinesbestimmungsgemäßenGebrauchshinausgehen,kanneinbesonderesReinigungsgelderhobenwerden,dessen
HöheimEinzelfallnachAufwandfestgelegtwird.

-DasRauchenistausschließlichindendafürausgewiesenenBereichenerlaubt.
DiesgiltauchfürelektrischeZigaretten.

Garderobenschränkeund/oderWertfächerstehendemNutzernurwährendderGültigkeitseinerZutrittsberechtigungzur
Verfügung.AufdieNutzungbesteht keinAnspruch.NachBetriebsschlusswerdenallenochverschlossenenGarderoben-
schränkeundWertfächergeöffnetundggf.geräumt.DerInhaltwirdalsFundsachebehandelt.
Liegen,BettenundSitzgelegenheitendürfennichtmitHandtüchern,Taschenoder anderenGegenständendauerhaft be-
legtwerden.DasPersonal ist angewiesen,abgelegteGegenständeabzuräumenundindiedafürvorgesehenenKörbeo.ä.
abzulegen.

DasFotografierenundFilmenfremderPersonenundGruppenohnederenEinwilligungistnichtgestattet.Fürgewerbliche
ZweckeundfürdiePressebedarfdasFotografierenundFilmendervorherigenGenehmigungderGeschäftsführung.
VorderNutzungderBeckenmusseineKörperreinigungvorgenommenwerden.Rasieren,Nägel schneiden,Haare färben
etc.sindnichterlaubt.
JederNutzerhatsichaufdie ineinemBadebetriebtypischenGefahrendurchgesteigerteVorsichteinzustellen.
FundsachensinddemPersonalzuübergebenundwerdennachdengesetzlichenBestimmungenbehandelt.

BarfußbereichedürfennichtmitStraßenschuhenbetretenwerden.MitgebrachteHilfemittelwieRollstühle,Rollatorenoder
RollkoffersindvordemBetretendesBarfußbereichesdurchdenNutzeroderderenBegleitpersonzureinigen.

Kinderbiszum12.Lebensjahrnur inBegleitungeinesErziehungsberechtigten.

Für die Durchführungdes Schul- undVereinsschwimmenssowie für Kursangebote undVeranstaltungen für bestimmte
PersonengruppenkönnenbesondereZutrittsvoraussetzungenundÖffnungszeitenfestgelegtwerden.

DerBesuchdesBetriebesstehtgrundsätzlich jederPersonfrei; fürbestimmteFällekönnenEinschränkungengeregelter-
den.WeitergehendeRegelungenundAltersbeschränkungen(Saunaanlage,Rutschenetc.)sindmöglich.


